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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

* 1.1 Produktidentifikator

Handelsname/Bezeichnung Alkylatbenzin 4T

Art-Nr 2505.3715

UFI: CD10-V0RY-G007-FJG7

Gefahrbestimmende Komponenten
Naphtha (Erdöl), schweres Alkylatbenzin, butanhaltig ; Naphtha, niedrigsiedend, modifiziert, Naphtha (Erdöl),
Isomerisierung ; Naphtha, niedrigsiedend, modifiziert , Isopentan

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Produktkategorien [PC]
PC13 Kraftstoffe

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
Logistikbasis der Armee LBA

CH-3003 Bern
Auskunft gebender Bereich:
Telefon +41 (0)58 464 04 44

E-Mail (fachkundige Person):
lba.betrst.dienst@vtg.admin.ch

1.4 Notrufnummer

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum 145

* ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

* 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Einstufungsverfahren

Flam. Liq. 1, H224

Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 4, H413

Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren
H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Gefahrenhinweise für Umweltgefahren
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Bemerkung
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus Fachliteratur und
durch Firmenangaben.
Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
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* 2.2 Kennzeichnungselemente

* Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrbestimmende Komponenten
Naphtha (Erdöl), schweres Alkylatbenzin, butanhaltig ; Naphtha, niedrigsiedend, modifiziert, Naphtha (Erdöl),
Isomerisierung ; Naphtha, niedrigsiedend, modifiziert , Isopentan

Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07 GHS08

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise
H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

* Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht
rauchen.
P260 Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

* ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

nicht anwendbar

* 3.2 Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. EG-Nr. Index-Nr. Stoffname Konzentration Einstufung gemäß

Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

SCL/ M/ ATE

68527-27-5 271-267-0 649-282-00-2 Naphtha (Erdöl), schweres
Alkylatbenzin, butanhaltig ;
Naphtha, niedrigsiedend,
modifiziert

78 - 93 Gew-% Flam. Liq. 1; H224
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411

64741-70-4 265-073-5 649-277-00-5 Naphtha (Erdöl),
Isomerisierung ; Naphtha,
niedrigsiedend, modifiziert

≥ 5 - 15 Gew-% Flam. Liq. 1; H224
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411

78-78-4 201-142-8 601-085-00-2 Isopentan < 2.5 Gew-% Flam. Liq. 1; H224
Asp. Tox. 1; H304
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2;
H411; EUH066
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CAS-Nr. EG-Nr. Index-Nr. Stoffname Konzentration Einstufung gemäß
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

SCL/ M/ ATE

110-54-3 203-777-6 601-037-00-0 n-Hexan < 0.2 Gew-% Flam. Liq. 2; H225
Repr. 2; H361f
Asp. Tox. 1; H304
STOT RE 2 ; H373
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2;
H411

STOT RE 2;H373:
C>=5%

* Bemerkung
Anmerkung P: Die harmonisierte Einstufung als karzinogen oder keimzellmutagen wird vorgenommen, es sei
denn, es kann nachgewiesen werden, dass der Stoff weniger als 0,1 Gewichtsprozent Benzol (Einecs Nr. 200-
753-7) enthält; in diesem Fall ist auch für diese Gefahrenklassen eine Einstufung gemäß Titel II dieser
Verordnung vorzunehmen. Wird der Stoff nicht als karzinogen oder keimzellmutagen eingestuft, so sind
zumindest die Sicherheitshinweise (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 anzuwenden.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
Für Frischluft sorgen.
Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Augen bei geöffnetem Lidspalt mind. 15 Minuten unter fliessenden Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten verfügbar

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel
Löschpulver
Kohlendioxid (CO2)
Sand
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Ungeeignete Löschmittel
Wasser
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährliche Verbrennungsprodukte
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
Brandgase von organischen Materialien sind grundsätzlich als Atmungsgifte einzustufen.
Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Chemikalienvollschutzanzug tragen.

Zusätzliche Angaben
Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Alle Zündquellen entfernen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörde benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für Rückhaltung
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Produkt nicht mit Wasser verteilen.
Geeignetes Material zum Aufnehmen:
Universalbinder
Das aufgenommene Material vorschriftsmässig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Vermeiden von:
Aerosolerzeugung/-bildung
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Nicht in offene Flammen oder auf heisse Materialien sprühen.
Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen (Erdung beim Umfüllen).

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter
An einem kühlen Ort lagern.
In Lagerräumen für entzündliche Stoffe lagern.
Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen.
Rückhaltebehälter vorsehen, z.B. Bodenwanne ohne Abfluss.

Lagerklasse
3 Entzündbare Flüssigkeiten

Zu vermeidende Stoffe
Nicht zusammen lagern mit:
Brennbarer Stoff
Nahrungs- und Futtermittel

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar

* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

* 8.1 Zu überwachende Parameter

* Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. EG-Nr. Arbeitsstoff Arbeitsplatzgrenzwert

110-54-3 203-777-6 n-Hexan 50 [ml/m³(ppm)]
180 [mg/m³]
Spitzenbegrenzung 8(II)
DFG, EU, Y
TRGS 900

78-78-4 201-142-8 Methylbutan 1000 [ml/m³(ppm)]
3000 [mg/m³]
Spitzenbegrenzung 2(II)
DFG, EU
TRGS 900

78-78-4 201-142-8 Isopentan 1000 [ml/m³(ppm)]
3000 [mg/m³]
2006/15/EG
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CAS-Nr. EG-Nr. Arbeitsstoff Arbeitsplatzgrenzwert

110-54-3 203-777-6 n-Hexane 20 [ml/m³(ppm)]
72 [mg/m³]
2006/15/EG

78-78-4 201-142-8 iso-Pentane 600 [ml/m³(ppm)]
1800 [mg/m³]
Kurzzeit(ml/m³) 1200
Kurzzeit(mg/m³) 3600
(A)

110-54-3 203-777-6 n-Hexane 20 [ml/m³(ppm)]
72 [mg/m³]
Kurzzeit(ml/m³) 80
Kurzzeit(mg/m³) 288
(A)

78-78-4 201-142-8 Pentane (all isomers) 600 [ml/m³(ppm)]
1800 [mg/m³]
Kurzzeit(ml/m³) 1200
Kurzzeit(mg/m³) 3600
(A)

78-78-4 201-142-8 iso-Pentane 600 [ml/m³(ppm)]
1800 [mg/m³]
Kurzzeit(ml/m³) 750 (1)
Kurzzeit(mg/m³) 2250 (1)
(1) 15 minutes average value
(BE)

110-54-3 203-777-6 n-Hexane 20 [ml/m³(ppm)]
72 [mg/m³]
(BE)

78-78-4 201-142-8 Pentane (all isomers) 600 [ml/m³(ppm)]
1800 [mg/m³]
Kurzzeit(ml/m³) 750 (1)
Kurzzeit(mg/m³) 2250 (1)
(1) 15 minutes average value
(BE)

78-78-4 201-142-8 iso-Pentane 600 [ml/m³(ppm)]
1800 [mg/m³]
Kurzzeit(ml/m³) 1200
Kurzzeit(mg/m³) 3600
(CH)

110-54-3 203-777-6 n-Hexane 50 [ml/m³(ppm)]
180 [mg/m³]
Kurzzeit(ml/m³) 400
Kurzzeit(mg/m³) 1440
(CH)

78-78-4 201-142-8 Pentane (all isomers) 600 [ml/m³(ppm)]
1800 [mg/m³]
Kurzzeit(ml/m³) 1200
Kurzzeit(mg/m³) 3600
(CH)

* biologische Grenzwerte

CAS-Nr. Arbeitsstoff Grenzwert Parameter/Untersuchungsmate
rial/Zeitpunkt der Probenahme

Quelle, Bemerkung

110-54-3 n-Hexan 5 mg/L 2,5-Hexandion plus 4,5-
Dihydroxy-2-hexanon (nach
Hydrolyse)/ Urin (U)/
Expositionsende bzw.
Schichtende

BGW (DE)
TRGS 903
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille EN 166

Handschutz
Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer, Benetzungsstärke]:
Nitrilkautschuk, Butylkautschuk; 0,5 mm; ca 480 Min.
Chemikalienschutzhandschuhe aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374.
Beachten Sie die Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die
besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz.

Körperschutz:
leichte Schutzkleidung

Atemschutz
Bei kurzzeitiger Belastung < 2 Stunden Atemfiltergerät mit Schutzfaktor mind 30 (EN 529:2005) ; bei intensiver
oder längerer Exposition > 2 Stunden Atemfiltergerät mit Schutzfaktor mind. 400 (EN 529:2005) verwenden.
Atemschutz ist erforderlich bei:
ungenügender Absaugung
längerer Einwirkung
Filtergerät, Halbmaske (EN140) mit Spezialgasfilter, AX, (EN14387) Kennfarbe braun

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
flüssig

Farbe
hellblau

Geruch
charakteristisch

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Wert Methode Quelle, Bemerkung

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn
und Siedebereich

30- 210 °C DIN 51751

Entzündbarkeit nicht bestimmt

Untere und obere
Explosionsgrenze

nicht bestimmt

Flammpunkt -40 °C

Zündtemperatur Das Produkt ist nicht
selbstentzündlich.

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

pH-Wert im Lieferzustand nicht bestimmt

Viskosität nicht bestimmt
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Wert Methode Quelle, Bemerkung

Löslichkeit(en) nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-
Oktanol/Wasser (log-Wert)

nicht bestimmt

Dampfdruck nicht bestimmt

Dichte und/oder relative Dichte nicht bestimmt

Relative Dampfdichte nicht bestimmt

Partikeleigenschaften nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Wert Methode Quelle, Bemerkung

Explosive Eigenschaften Das Produkt ist nicht
explosionsgefährlich,
jedoch ist die Bildung
explosionsfähiger Gas-
Luft-Gemische möglich.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Diese Information ist nicht verfügbar.

10.2 Chemische Stabilität

Keine Daten verfügbar

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Zündquellen fernhalten.

10.5 Unverträgliche Materialien

Diese Information ist nicht verfügbar.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Tierdaten

Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung

Akute orale Toxizität Keine Daten
verfügbar

Akute dermale Toxizität Keine Daten
verfügbar
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Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung

Akute inhalative Toxizität Keine Daten
verfügbar

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Tierdaten

Ergebnis / Bewertung Methode Quelle, Bemerkung

Bei Kontakt mit der Haut und den
Schleimhäuten reizend.

Schwere Augenschädigung/-reizung

Tierdaten

Ergebnis / Bewertung Methode Quelle, Bemerkung

leicht reizend, aber nicht
einstufungsrelevant.

Sensibilisierung der Atemwege

nicht bestimmt

Sensibilisierung der Haut

Tierdaten

Ergebnis / Bewertung Dosis / Konzentration Methode Quelle, Bemerkung

nicht sensibilisierend.

Keimzellmutagenität

Wert Methode Ergebnis /
Bewertung

Bemerkung

In-vitro-
Mutagenität/Genot
oxizität

nicht anwendbar

Karzinogenität

Tierdaten

Wert Methode Ergebnis /
Bewertung

Bemerkung

Karzinogenität nicht anwendbar

Reproduktionstoxizität

Tierdaten

Wert Methode Ergebnis /
Bewertung

Bemerkung

Reproduktionstoxiz
ität

nicht anwendbar

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

nicht bestimmt

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

nicht bestimmt

Aspirationsgefahr

Bemerkung
Aspiration kann zu Schädigungen der Atemwege oder der Lunge führen.
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11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Sonstige Angaben

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der VO (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) vorgenommen.
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Aquatische Toxizität

Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung

Akute (kurzfristige)
Fischtoxizität

nicht bestimmt

Chronische (langfristige)
Fischtoxizität

nicht bestimmt

Akute (kurzfristige) Toxizität für
Krebstiere

nicht bestimmt

Chronische (langfristige)
Toxizität für wirbellose
Wasserorganismen

nicht bestimmt

Akute (kurzfristige) Toxizität für
Algen und Cyanobakterien

nicht bestimmt

Chronische (langfristige)
Toxizität für Algen und
Cyanobakterien

nicht bestimmt

Toxizität für andere aquatische
Wasserpflanzen/Organismen

nicht bestimmt

Toxizität für Mikroorganismen nicht bestimmt

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Abschätzung/Einstufung
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen möglich.

12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine Daten verfügbar

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Zusätzliche ökotoxikologische Informationen

Zusätzliche Angaben
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV

Abfallschlüssel Produkt Abfallbezeichnung

130702 * Benzin

150110 * Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche
Stoffe verunreinigt sind

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Bemerkung
Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Unter Beachtung behördlicher Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zuführen.
Teilentleerte Verpackung der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle
übergeben. Entleerte Verpackung mit dem Siedlungsabfall entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1 UN-Nummer oder ID-
Nummer

UN 1203 UN 1203 UN 1203

14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung

BENZIN MOTOR SPIRIT Gasoline

14.3
Transportgefahrenklassen

3 3 3

14.4 Verpackungsgruppe II II II

14.5 Umweltgefahren Nein Nein Nein

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine Daten verfügbar

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Keine Daten verfügbar

Alle Verkehrsträger
Regelung für die Freistellung von Kleinmengen beachten.

Landtransport (ADR/RID)

UN-Nummer oder ID-Nummer UN 1203

Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung

BENZIN

Transportgefahrenklassen 3

Gefahrzettel 3

Klassifizierungscode F1

Verpackungsgruppe II

Umweltgefahren Nein

Begrenzte Menge (LQ) 1 L
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Sondervorschriften 243, 534, 664

Tunnelbeschränkungscode D/E

Seeschiffstransport (IMDG)

UN-Nummer oder ID-Nummer UN 1203

Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung

MOTOR SPIRIT

Transportgefahrenklassen 3

Verpackungsgruppe II

Umweltgefahren Nein

Begrenzte Menge (LQ) 1 L

Meeresschadstoff Nein

EmS F-E, S-E

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

UN-Nummer oder ID-Nummer UN 1203

Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung

Gasoline

Transportgefahrenklassen 3

Verpackungsgruppe II

Umweltgefahren Nein

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff
oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse (WGK)
deutlich wassergefährdend (WGK 2)

Deutlich wassergefährdend

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

* Abkürzungen und Akronyme
Flam. Liq. 1: Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 1
Flam. Liq. 2: Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2
Skin Irrit. 2: Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2
Repr. 2: Reproduktionsgiftstoff, Kategorie 2
STOT SE 3, H336: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3 (betäubende Wirkung)
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationstoxizität, Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Langfristige (chronische) Gewässergefährdung, Kategorie 2
Aquatic Chronic 4: Langfristige (chronische) Gewässergefährdung, Kategorie 4
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Zusätzliche Hinweise
Bestehende nationale und lokale Gesetze bezüglich Chemikalien sind zu beachten.
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material übertragen werden.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Änderungshinweise
* Daten gegenüber der Vorversion geändert
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